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1 Vorbemerkung 
Der Entwurf des Richtplanes Siedlung und Verkehr der drei Agglomerationsgemeinden 
Frauenfeld, Gachnang und Felben-Wellhausen ist in der Zeit von 8. Oktober bis zum 8. 
Dezember 2010 öffentlich bekanntgemacht worden. 

Während der Bekanntmachungsfrist sind insgesamt 35 Eingaben bei den drei Gemein-
den eingegangen, 23 in Frauenfeld, 9 in Gachnang und 3 in Felben-Wellhausen. Zum 
Richtplanentwurf Siedlung und Verkehr haben 5 Parteien (SVP, FDP, CVP/EVP, GP, 
CH), 2 Interessensvertretungen (Ortsgruppe des thur. Baumeisterverbandes, Gewerbe-
verein Region Frauenfeld) sowie 29 Private (davon 4 juristische Personen) Stellung ge-
nommen. 

Die Eingaben wurden in der Arbeitsgruppe fachlich geprüft und beurteilt sowie in der 
politischen Begleitgruppe sowie in den Räten der drei Gemeinden diskutiert. So weit als 
möglich und in der Gesamtsicht vertretbar, werden die Eingaben in den Richtplan aufge-
nommen. 

Im Folgenden sind die Eingaben zusammengefasst, beurteilt und dargestellt, in welchen 
Bereichen und in welcher Form der Richtplan Siedlung und Verkehr angepasst wurde.  
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Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Aufgrund der Eingabe wurde für den Bereich Chapf ein Siedlungsrand mit Gestaltungs-

pflicht festgelegt (vgl. Massnahmenblatt S.9.1) 

5.2 Siedlungserweiterung Kefikon 

Aussagen aus den Eingaben 
• Einzonung Parzelle Nr. 92 (Zieglerwies) in die Wohnzone W2 ev. W3 oder Dorfzone 

(Kefikon) 

Erwägungen 
• Parzelle liegt ausserhalb einer übergeordneten, kantonalen Siedlungsgrenze 
• schützenswerten Ortsbildes (Blick auf Schloss und alten Ortskern)  

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderung 

5.3 Gewerbe / Industrie Bruggächer / Zälgli 

Aussagen aus den Eingaben 
• Parzelle 17: Bruggäcker / Zälgli aus dem Siedlungsgebiet entlassen (im Richtplanent-

wurf als Gewerbe vorgesehen) 
• 14ha für Industrie und Gewerbe ist zuviel, moderates Wachstum sollte angestrebt wer-

den. 
• Mangelnde Planung im Bereich Zu- und Wegfahrten  

Erwägungen 
• Verschiedene Standorte wurden geprüft 
• Geeignete Lage in der Nähe des Autobahnanschlusses und der S-Bahnhaltestelle  
• Angrenzend an bestehendes Siedlungsgebiet 
• Gesamtheitliche Betrachtung der funktional verflochtenen Agglomeration 
• Erschliessung von Weststrasse via Niederwil gut möglich 
• Längerfristig soll genügend Gewerbefläche innerhalb der Agglomeration zur Verfügung 

gestellt werden 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Das Gewerbegebiet sowie die strategische Arbeitsplatzzone nordöstlich von Islikon 

werden im Richtplanentwurf nicht mehr aufgenommen, da die Flächen für den Zeitraum 
des Richtplanes von 15 - 20 Jahren nicht verfügbar sind. Als sehr gut für eine gewerb-
lich-industrielle Entwicklung geeigneter Standort soll dieser jedoch langfristig gesichert 
und von anderen Nutzungen frei gehalten werden. 

• Um für die gewerbliche-industrielle Entwicklung einerseits sowie die Entwicklung im 
Handels- und Dienstleistungsbereich andererseits ausreichend Flächen zur Verfügung 
zu stellen, wird folgende Strategie verfolgt: 
- Differenzierung der Arbeitsplatzgebiete nach Lage und Erschliessung 
- Mobilisierung der bestehenden Reserven 
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7 Stadtentlastung Frauenfeld 
7.1 Zweckmässigkeit, Variantenwahl 

Wichtigste Aussagen der Eingaben (Nr. 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 4, 6, 17, 23) 
• Etappiertes Vorgehen, Optimierung Bestand und Beurteilung der Wirkung, erst dann 

weiter an der Entlastungsstrasse planen 
• Variante 0+ umsetzen 
• Variante 2a umsetzen 
• Spange A1-A7 umsetzen 
• ÖV Behinderung auf Rheinstrasse, Zürcherstrasse, St. Gallerstrasse kann nicht beho-

ben werden. 
• Langer Realisierungshorizont 
• Schlechtes Kosten-Nutzen Verhältnis 
• Kostenteiler 
• Detailfragen bezüglich künftiger Verkehrsführung 
• Anteil ÖV und LV bis zum Jahr 2020 um 10% erhöhen 
• Gefahr Rückstau (Verkehr kommt gar nicht bis zum Abzweiger der Umfahrung) 
• Talackerstrasse als Zentrumsentlastung nutzen 

Erwägungen 
• Vorteile der Variante 4b: 

- Grossräumige Entlastung des gesamten Stadtgebietes, keine Verlagerung des Ver-
kehrs in andere Quartiere 

- Schaffung von zusätzlichen Strassenkapazitäten im Siedlungsgebiet und insbeson-
dere in der Innenstadt von Frauenfeld für weitere Entwicklungen 

- Bei entsprechenden flankierenden Massnahmen, Entlastung auch von Zürcherstras-
se Ost 

- Keine Tunnelportale innerhalb des Siedlungsgebietes mit entsprechend negativen 
Auswirkungen auf das Ortsbild 

- Angemessener Realisierungshorizont, insbesondere im Vergleich zu einer Spange 
A1-A7 

- Zusätzliche Erschliessung Walzmühleareal und somit Entlastung Wohngebiete an 
Walzmühlestrasse 

- keine Überlastung Knoten Bahnhofstrasse (Zeughaus- und unterirdischer Kreisel) 
gegenüber Var.2a 

- um die Variante 4b zu benützen, muss nicht durch die Stadt gefahren werden -> wei-
tere Entlastung 

• Variante 6d:  
- geringere Entlastung und somit kleinerer Handlungsspielraum für Aufwertung des 

Zentrums 
- Realisierungshorizont ungewiss und lange, Mehrbelastung für Matzingen bei Variante 

4b gering 
- Massnahmen zur Entlastung Matzingen im kommunalen Richtplan Matzingen vorge-

sehen, Mehrbelastung vom RR erkannt und FlaMa unterstützt 
- Gefahr Rückstau besteht nicht, da Verkehr in Richtung Innenstadt abnehmen wird. 
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• FlaMa derzeit noch nicht erarbeitet und bestimmt, aufgrund Brisanz ist Zuzug Bevölke-
rung bei der Bearbeitung der FlaMa wichtig. 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderungen 

7.5 Vorgezogene Aufwertung der Innenstadt 

Wichtigste Aussagen der Eingaben (4,9) 
• Neues Massnahmenblatt mit vorgezogener Tempo-30-Zone in der Innenstadt von 

Frauenfeld; 
• Ausdehnung Begegnungszone auch auf andere Strassenzüge (Promenade, Rathaus-

platz, Rheinstrasse, u.a.m.) 
• Zusätzliches Massnahmenblatt für Fussgängerzone in Zürcherstrasse und Begeg-

nungszone in der Freiestrasse, als Sofortmassnahmen umsetzen 
• Bedenken gegen Umgestaltung Rheinstrasse bei bestehendem Verkehrsaufkommen 
• Keine restriktiven Massnahmen in der Innenstadt vor Umsetzung Entlastungsstrasse 
• Strassen in der Innenstadt für MIV attraktiv halten 
• Kreisel/Fussgängerproblematik überprüfen 

Erwägungen 
• Entlastungsstrasse hat unabhängig von Linienführung einen mittel- bis langfristigen 

Zeithorizont  aus diesem Grund kann mit Aufwertungsmassnahmen und weiteren 
Massnahmen zur Fahrplanstabilität nicht gewartet werden 

• Konzept Innenstadt wird derzeit auf verkehrliche Machbarkeit sowie verkehrliche Aus-
wirkungen hin überprüft, anschliessend Entscheid zum weiteren Vorgehen und Informa-
tion der Bevölkerung 

• Verkehrsregime Altstadt ist Teil des Massnahmenblattes 2.1 bzw. wird im Zusammen-
hang mit flankierenden Massnahmen diskutiert, wichtig ist hierbei Einbezug der Gewer-
betreibenden und Altstadtorganisationen  

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderungen 
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Strassen gemäss ihrem Zweck und Bedeutung zu planen, zu bauen und zu unterhal-
ten. 

• Als Grundlage für die Dimensionierung und Gestaltung des Strassennetzes wurde der 
Verkehrsrichtplan erarbeitet.  

• Die Klassierung der Strassen gibt Auskunft über die angestrebte Funktion und somit 
Dimensionierung des Strassennetzes 

• Die Eisenwerkstrasse ist als Hauptsammelstrasse festgelegt und übernimmt somit eine 
stadtinterne Verbindungsfunktion.  

• Eine Integration in eine Tempo-30-Zone widerspricht ihrer bestehenden und angestreb-
ten Funktion. 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderungen 

11 Zürcherstrasse Ost 
Wichtigste Aussagen der Eingaben (Nr. 15) 
• Welche Lösungen sind in Reichweite für die Osteinfahrt? 

Erwägungen 
• Massnahmenblatt (SN 2.5).  
• Umgestaltung bereits als Massnahme im 1. Agglomerationsprogramm eingereicht. 
• Sanierungszeitraum von 2012 -2014 vorgesehen. 
• Mittel- bis langfristig eine Dosierung im Towerkreisel  
• Prüfung von Massnahmen im Bereich Bahnhofstrasse/Erchingerstrasse 
• Masterplan Stadtraum macht Aussagen zu den Einfallsachsen. 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderungen 

12 Rebstrasse 
Wichtigste Aussagen der Eingaben (Nr. 15) 
• Wie lange muss die Rebstrasse auf Tempo 30 und / oder Einbahn warten? 

Erwägungen 
• Prüfung einer Tempo-30-Zone ist vorgesehen.  
• Einbahnregelung nicht zweckmässig. 
• Hinsichtlich des Zeithorizontes können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht 

werden. 
• Die Prüfung und allfällige Einführung einer Tempo-30-Zone in der Rebstrasse innerhalb 

der nächsten 5 – 10 Jahre erfolgen. 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderungen 
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15 Agglomerationsradweg 
Wichtigste Aussagen der Eingaben (Nr. 4, 7, 17, 24) 
• Ein Agglomerationsradweg II ist in der Nord/Süd Richtung zu planen und die Finanzie-

rung sicherzustellen. 
• Verzicht auf den Radweg Agglo-Route (LV1.2) Islikon -Frauenfeld entlang der SBB 

Linie 
• Insbesondere Verzicht im Bereich der Bickel Auto AG 
• Zu teuer, Nutzungsintensität fragwürdig, kein Bedarf da bereits ein weitverzeigtes Netz 

vorhanden, Wertverminderung Liegenschaft 

Erwägungen 
• Projekt zur Förderung des Langsamverkehrs 
• Grosser Nutzen für den Alltagsverkehr: direkte Verbindung abseits des Strassennetzes 
• Schnelle Route zwischen den Gemeinden in der Ebene und abseits der Hauptstrassen  
• Planung bereits weit fortgeschritten und schon im ersten Agglomerationsprogramm 

enthalten 
• Bickel Auto AG: Die bestehende Erschliessung des Grundstücks kann genutzt werden; 

die Beeinträchtigung für den Grundeigentümer daher eher gering 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Im Richtplan wurde diese Anliegen aufgenommen und ein zusätzlicher regionaler Rad-

weg in Nord-Süd-Richtung aufgenommen. Die genaue Linienführung ist noch zu prü-
fen. 
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17 Gratis ÖV 
Wichtigste Aussagen der Eingaben (Nr.9) 
• Stadtbus kostenfrei: unkomplizierte und kostengünstige Alternative zum Zweitwagen für 

den täglichen kleinen Einkauf  

Erwägungen 
• Grundsätzlich ist unsere Mobilität zu günstig  hohe und stetig zunehmende Nachfra-

ge nach Verkehrsleistungen sowie Übernutzung des Angebotes in den Spitzenstunden 
• Gilt grundsätzlich sowohl für den motorisierten Individual- als auch für den öffentlichen 

Verkehr. 
• Aus fachlicher Sicht kann ein kostenloser öffentlicher Verkehr nicht unterstützt werden. 
• Weniger der Preis als andere Faktoren wie Reisezeit, Komfort, etc. sind wichtigere 

Gründe für die Verkehrsmittelwahl 
• Umsteigeeffekte zum öffentlichen Verkehr durch kostenfreien Stadtbus gering 
• Das öffentliche Verkehrsangebot in der Region und in der Stadt ist auf einem sehr ho-

hen Niveau; Herausforderung dieses gute Angebot auch weiter finanzieren zu können 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderungen 

18 Kosten 
Wichtigste Aussagen der Eingaben (Nr.4) 
• Die Gesamtkosten der Massnahmen des Richtplans Siedlung und Verkehr sind zu er-

mitteln und mit der mittel- und langfristigen Finanzplanung der Stadt abzustimmen. 
• Prioritäten setzen bei den Projekten, die bereits weit fortgeschritten sind, kurzfristig 

realisierbar sind, Signalwirkung haben und der Bevölkerung einen unmittelbaren Nut-
zen bringen. 

Erwägungen 
• Richtplan stellt eine Grundlage für die Finanzplanung dar. 
• Zusammenstellung der Kosten sowie eine Abstimmung mit der Finanzplanung der Ge-

meinden sollte durchgeführt werden 
• Umsetzung der Massnahmen jedoch immer mit zeitlichen Schwankungen verbunden  
• Viele Massnahmen ohne unmittelbar auf den Richtplan zurückzuführende Kostenfolge 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
• Keine Änderungen 
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20 Vorgehen bei Richtplanänderungen 
Der Richtplan Siedlung und Verkehr wurde gemeindeübergreifend gemeinsam erarbeitet. 
Aus diesem Grund müssten auch Änderungen bzw. Aktualisierungen gemeinsam bzw. in 
gegenseitiger Absprache erfolgen. Dieses Thema wurde von der Arbeitsgruppe unab-
hängig von der öffentlichen Auflage aufgegriffen. 

Änderungen gegenüber Mitwirkungsentwurf 
Wesentliche Änderungen des Richtplans sind mit den Nachbargemeinden abzustimmen, 
insbesondere, wenn die Änderungen (indirekte) Auswirkungen auf die Nachbargemein-
den haben, wie beispielsweise beträchtliche Änderungen des Siedlungsgebiets oder 
Sachverhalte welche nicht den gemeinsam beschlossenen Entwicklungszielen entspre-
chen.  

Bei geringfügigen Änderungen sind die Nachbargemeinden vor der öffentlichen Be-
kanntmachung zu informieren. 

Die Gemeinden treffen sich regelmässig zwei Mal im Jahr zu Themen der Zusammenar-
beit und Entwicklung. 


